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1. Einleitung 

Die Neuregelungen zur Organisation des SGB II sehen mit § 48a SGB II Vergleiche von 

Kennzahlen vor, um die Leistungsfähigkeit der örtlichen Aufgabenwahrnehmung der Träger 

der Grundsicherung für Arbeitsuchende feststellen und fördern zu können. Die Kennzahlen 

wurden in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe abgestimmt und in der Verordnung zur Festle-

gung der Kennzahlen nach § 48a SGB II beschrieben.  

Die Leistungsfähigkeit der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende wird in Bezug auf 

drei Ziele gemessen: 

 Verringerung der Hilfebedürftigkeit 

 Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit 

 Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug 

Für jedes Ziel ist eine Kennzahl definiert, mit der die Leistungsfähigkeit in Bezug auf dieses 

Ziel festgestellt werden kann. Um der Komplexität der Leistungserbringung im SGB II ge-

recht zu werden, bedarf es darüber hinaus Ergänzungsgrößen, die weitere Informationen lie-

fern und zudem Erklärungsansätze für konkrete Kennzahlenergebnisse bieten. Im Anhang 1 

werden die Kennzahlen und Ergänzungsgrößen aufgeführt. Für detailliertere Beschreibun-

gen zu jeder Kennzahl und Ergänzungsgröße stehen jeweils drei verschiedene Dokumente 

mit unterschiedlichen Detailierungsgraden bereit:  

 Steckbriefe für einen knappen Überblick 

 Metadaten für einen ausführlicheren Überblick mit Begriffsdefinitionen sowie  

Detailbeschreibungen mit eingehenden Erläuterungen der Datengrundlagen, Logiken 

und Konzepte, die hinter den Kennzahlen und Ergänzungsgrößen stehen.  

Im Folgenden werden methodische Erläuterungen zu Aspekten geliefert, die übergreifend für 

alle Kennzahlen und Ergänzungsgrößen gelten.  

Zusätzlich existieren ein Glossar zu den einzelnen Fachbegriffen und eine Aufstellung von 

Antworten auf häufig gestellte Fragen.  
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2. Stand und Entwicklung der Statistik nach § 53 SGB II (April 2011) 

Die Kennzahlen nach § 48a SGB II basieren auf den gleichen Daten und werden nach den 

gleichen Prozessen verarbeitet, wie die Statistik nach § 53 SGB II. Die Bundesagentur für 

Arbeit erstellt nach § 53 SGB II i.V.m. §§ 280 und 281 SGB III aus den bei der Durchführung 

der Grundsicherung für Arbeitsuchende entstehenden Verwaltungsdaten Statistiken. Die 

notwendigen Prozesse wurden im Verlauf der nunmehr sechs Jahre bestehenden Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende kontinuierlich verbessert und homogenisiert.  

Aus den gemeinsamen Einrichtungen (gE) fließen die Daten über die zentral von der Bun-

desagentur für Arbeit bereitgestellten IT-Verfahren direkt an das Statistiksystem der BA. Die 

Statistiken auf der Basis dieser IT-Systeme sind weitgehend vollständig entwickelt, weil be-

stehende Schnittstellen und Auswertungsstrukturen mit den notwendigen Anpassungen als 

Grundlage genutzt werden konnten. Die Entwicklung der Statistik auf der Basis des Verfah-

rens A2LL war zwar durch fehlende Schnittstellen behindert, aber die Überwindung einzelner 

Probleme schaffte stets die gleichzeitige Lösung für viele Kreise und Träger. In dem Maße, 

in dem die Daten aus den kommunalen Systemen in die IT-Systeme der BA überführt wur-

den, wuchs die Vollständigkeit der Statistiken. 

Die Jobcenter in zugelassener kommunaler Trägerschaft (zkT) liefern die nach § 51b SGB II 

erforderlichen Daten über den Datenstandard XSozial-BA-SGB II an das Statistiksystem der 

BA. Die Entwicklung in diesem Bereich verlief nach der Einführung des SGB II langsamer, 

weil zunächst ein gemeinsamer Datenstandard zu finden und in den Fachverfahren der 

Kommunen zu implementieren war. Inzwischen liefern aber alle Kommunen nach dem Da-

tenstandard XSozial-BA-SGB II. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Daten für die Statistik 

der Leistungen der Grundsicherung plausibel auswertbar. Zur Förderstatistik haben bereits 

alle zkT Daten in plausibler Größenordnung und ohne größere Anteile nicht klassifizierter 

Maßnahmen geliefert. 

Beide Wege der Datenübertragung haben sich damit als grundsätzlich geeignet erwiesen, 

die Statistiken sicher und in der notwendigen Differenzierung zu führen.   

Eine Herausforderung bestand noch darin, die Daten aus den beiden Quellen auf Einzelfall-

ebene miteinander zu verknüpfen, um trägerübergreifende Personenhistorien abzubilden. 

Das ist notwendig, um zum Beispiel die Dauer im Leistungsbezug für Personen ermitteln zu 

können, die von verschiedenen SGBII-Trägern betreut wurden. Bislang war dies nicht mög-

lich, weil die Daten aus den Fachverfahren der BA und die Daten der kommunalen Träger im 

technischen Auswerteverfahren der Statistik der BA getrennt aufbereitet und die Ergebnisse 

erst auf Berichtsebene kombiniert wurden. Im April 2011 wurde nun die Statistik der Grund-
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sicherung für Arbeitsuchende auf eine integrierte Datenbasis umgestellt. Die Daten werden 

fall- und personenbezogen verlaufsorientiert zu gemeinsamen Historien auf Einzelfallebene 

zusammengeführt, womit nun grundsätzlich die Voraussetzung auch für vergleichbare Dau-

ermessungen und vergleichbare Zu- und Abgangsstatistiken geschaffen ist (für ausführliche 

Erläuterungen siehe Methodenbericht ĂIntegrierte Statistik zur Grundsicherung f¿r Arbeitsu-

chendeñ).  

Für alle Jobcenter stehen damit monatlich aktualisierte vergleichbare Statistiken über die 

Leistungsberechtigten1 und Leistungen zur Verfügung. Im Statistiksystem werden die Daten 

nach einheitlichen Regeln für alle Träger automatisiert verarbeitet und ausgewertet. Dabei 

finden in den monatlichen Aufbereitungsprozessen zahlreiche Qualitäts- und Plausibilitäts-

prüfungen statt, um mögliche Probleme aufzudecken und zu kommentieren. 

3. Messkonzept 

3.1. Bestand und Bewegung 

Voraussetzungen für die Zählung einer Person im Bestand sind das Vorliegen eines gültigen 

Bewilligungszeitraums der Person, das Vorliegen eines gültigen Bewilligungszeitraums der 

Bedarfsgemeinschaft, der die Person angehört, und das Vorliegen einer Leistungszahlung 

an die Bedarfsgemeinschaft für diesen Zeitraum. Personen in Bedarfsgemeinschaften, die 

dem Grunde nach vom Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sind, wie 

z.B. Empfänger von Altersrente oder von Leistungen nach dem BAföG, werden nicht berück-

sichtigt.  

Als Bewegungen werden Zu- und Abgänge über Statusänderungen definiert (Wechsel des 

Status von Ănicht im Bestandñ auf Ăim Bestandñ und umgekehrt). Berücksichtigt und gezählt 

werden alle Statusänderungen im Zeitraum zwischen zwei aufeinander folgenden Stichta-

gen.  

Für den Zusammenhang zwischen Beständen und Bewegungen gilt das Stock-Flow-Modell. 

Zugänge, Bestände und Abgänge bilden konsistente Messgrößen, die im zeitlichen Verlauf 

der Beziehung folgen:  

Bestand neu = Bestand alt + Zugänge - Abgänge 

Nach Ablauf des Bewilligungszeitraums eines Antrags auf Arbeitslosengeld II erfolgt bei wei-

ter bestehender Hilfebedürftigkeit eine Weiterbewilligung. Dieser Vorgang der erneuten Be-

                                                

1
 Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch wird 
der Begriff ĂHilfebed¿rftigeñ f¿r Empfªnger von Leistungen der Grundsicherung f¿r Arbeitsuchende in ĂLeistungsberechtigteñ ge-
ändert.  

http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Methodenberichte/Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Integrierte-Statistik-Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII.pdf
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Methodenberichte/Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Integrierte-Statistik-Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII.pdf
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willigung wird nicht als Abgang oder Zugang gewertet. Zusammenhängende Zeiträume wer-

den zusammengefasst und als kontinuierlicher Zeitraum betrachtet. Statusänderungen auf-

grund kurzzeitiger Unterbrechungen, die nicht länger als sieben Tage andauern, werden in 

der Regel innerhalb eines Trägers nicht als Bewegung ausgewiesen. Bei diesen kurzzeitigen 

Unterbrechungen muss eher von prozessgesteuerten Bewegungen (z.B. verspätete Antrag-

stellung bei Wiederbewilligung) ausgegangen werden, als von tatsächlichen, temporären 

Überwindungen der Hilfebedürftigkeit. 

Ändert sich durch den Umzug eines Leistungsberechtigten der zuständige Träger, werden 

beim bisher zuständigen Träger ein Abgang und beim neuen Träger ein Zugang gezählt; das 

gilt auch dann, wenn durchgehend Leistungen nach dem SGB II bezogen werden. Die Hilfe-

bedürftigkeit ist auf Bundesebene damit zwar ggf. konstant, aber im Einflussbereich des je-

weiligen Jobcenters findet eine Veränderung statt, weshalb diese Bewegung auf Trägerebe-

ne berücksichtigt wird. Bei der Veröffentlichung von Kennzahlen und Ergänzungsgrößen 

nach § 48a SGB II sowie der diesen zugrunde liegenden Grunddaten werden diese Träger-

wechsel auch bei den Landes- und Bundesergebnissen mitgezählt (s.a. Abschnitt 5). Dies 

stellt eine Abweichung zum sonst üblichen Vorgehen bei statistischen Auswertungen zur 

Grundsicherung für Arbeitsuchende dar: In der Grundsicherungsstatistik werden auf Landes-

ebene nur dann Wechsel zu einem anderen Träger als Bewegung berücksichtigt, wenn es 

sich um einen Wechsel zu einem Träger eines anderen Landes handelt. Die Landes- und 

Bundesergebnisse zu Zu- und Abgängen von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im 

Rahmen der Berichterstattung zu den Kennzahlen nach § 48a SGB II können höher ausfal-

len als in statistischen Veröffentlichungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 

SGB II.  

3.2. Verhältniszahlen 

Die Kennzahlen und Ergänzungsgrößen nach § 48a SBG II sind stets Quoten oder Raten, 

die eine direkte Gegenüberstellung der Werte von verschiedenen regionalen Einheiten er-

möglichen. Sie werden als Prozentwerte angegeben. 

4. Zeitbezug  

4.1. Stichtag 

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und ihrer Mitglieder innerhalb des Rechtskreises 

SGB II im Bestand wird monatlich zeitpunktbezogen aus Verwaltungsdaten ermittelt. Der Be-

zugszeitpunkt fällt mit dem Zähltag in der Mitte eines Monats zusammen. Die Zähltage sind 

im Internet veröffentlicht unter: 
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http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Service/Veroeffentlichungskalender/Vero

effentlichungskalender-Nav.html. 

Informationen über Zugang oder Abgang entstehen aus der Betrachtung des Zeitraums zwi-

schen zwei Zähltagen, dem sog. Berichtsmonat. Der Berichtsmonat beginnt am Tag nach ei-

nem statistischen Zähltag und endet mit dem nächsten Zähltag. Der Berichtsmonat ist nach 

dem Monat benannt, in dem der Zeitraum endet bzw. der statistische Zähltag liegt. Bei-

spielsweise wird der Berichtsmonat vom 16.12.2010 bis einschlieÇlich 17.01.2011 als ĂBe-

richtsmonat Januar 2011ñ bezeichnet. 

4.2. Wartezeit 

Relevant für die Übernahme in die Datenbasis für statistische Auswertungen ist nicht die am 

Zähltag bekannte, sondern die für den Zähltag gültige Information. Auf Grund von nachträgli-

chen Bewilligungen, rückwirkender Aberkennung der Leistung, fehlenden Unterlagen und 

anderer Eingabeproblematiken können am Zähltag vorhandene Daten unter- bzw. überer-

fasst sein. Um die Vollständigkeit der Daten zu gewährleisten, werden die Daten daher nach 

einer Wartezeit von drei Monaten nochmals erhoben und dann als endgültige Werte veröf-

fentlicht. Ein Vergleich von Daten ohne Wartezeit ist auf Trägerebene nicht sinnvoll, da die 

Unter- und Übererfassungen regional sehr unterschiedlich ausfallen können (unterschiedli-

che operative Arbeitsweisen, Ausfall von Leistungssachbearbeitern). Nach drei Monaten 

Wartezeit sind 99,9% der Daten vollständig. 

4.3. Zeitliche Vergleichbarkeit 

Seit Januar 2007 sind alle Ergebnisse grundsätzlich zeitlich vergleichbar. Für Zeitreihenver-

gleiche sind nur Ergebnisse mit gleicher Wartezeit zu betrachten und zudem eventuelle leis-

tungsrechtliche Änderungen und Besonderheiten zu berücksichtigen. 

4.4. Gewichtete Jahresmittelwerte 

Daten für einzelne Monate können wegen der Vielzahl von Faktoren, die sich auf einzelne 

Monatswerte auswirken können, nur eingeschränkt für allgemeine Aussagen über die Leis-

tungsfähigkeit der örtlichen Aufgabenwahrnehmung der Träger der Grundsicherung für Ar-

beitsuchende herangezogen werden (saisonale Einflüsse, einmalige Sondereffekte, wie z.B. 

Betriebsschließungen in der Region etc.). Bei einigen Kennzahlen und Ergänzungsgrößen 

werden daher gleitende Zwölfmonatszeiträume betrachtet: Die Zu- und Abgangsraten sind 

mit den Anteilen an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten der einzelnen Monate gewichtete 

Mittel der monatlichen Zu- und Abgangsraten. Bei den Integrationsquoten und Quoten der 

Eintritte in geringfügige/öffentlich geförderte Beschäftigung wird die Summe der Integratio-

http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Service/Veroeffentlichungskalender/Veroeffentlichungskalender-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Service/Veroeffentlichungskalender/Veroeffentlichungskalender-Nav.html
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nen bzw. Eintritte in den vergangenen zwölf Monaten auf den durchschnittlichen Bestand der 

erwerbsfähigen Leistungsberechtigten der vergangenen zwölf Monate bezogen. 

5. Regionale Zuordnung 

Erfasst werden Leistungsberechtigte, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepub-

lik haben. Es gilt dabei das Wohnortprinzip, das heißt, die Zuordnung findet nach deren 

Wohnort statt und nicht nach dem Ort des zuständigen Trägers der Grundsicherung. 

5.1. SGB II-Gebietsstrukturen 

Die Kennzahlen und Ergänzungsgrößen werden in der administrativen Gliederung im Rah-

men des SGB II dargestellt, das heißt nach den Trägergebieten der Grundsicherung. In den 

meisten Fällen sind die Gebiete der SGB II-Träger deckungsgleich mit denen der Landkreise 

und kreisfreien Städte. Zuweilen bilden aber auch mehrere Kreise gemeinsam mit einer 

Agentur einen SGB II-Träger, und umgekehrt sind vereinzelt innerhalb eines Kreises mehre-

re Träger tätig. Auch werden in mehreren Trägern kleine Teile anderer Kreise mit betreut. 

Insbesondere in der Folge von Kreisgebietsreformen kann es zu Abweichungen zwischen 

neuen Kreisgebieten und in alter Form weiterbestehenden Trägergebieten kommen. 

Gegenüberstellungen der Kreise und kreisfreien Städte zu den SGB II-Gebieten nach dem 

Gebietsstand von 1. Januar 2011 sind im Anhang 3 aufgeführt. 

 

5.2. Fiktive Gebietsstände bei Änderungen in der Trägergebietsstruktur 

Änderungen in den Trägerzuschnitten ï wie zum Beispiel nach Fusionen ï führen dazu, dass 

die Daten für die neuen und alten Trägergebiete nicht mehr miteinander vergleichbar sind. 

Um  dennoch alle Kennzahlen und Ergänzungsgrößen ermitteln zu können  und auch länge-

re Zeitreihenvergleiche zu ermöglichen, werden nach Gebietsänderungen für die Vergan-

genheit fiktiv die neuen Gebietsstände zugrunde gelegt. 

5.3. Länder- und Bundesebene 

Neben den Daten für Trägergebiete werden die Kennzahlen und Ergänzungsgrößen auch 

auf Bundesebene, für West- und Ostdeutschland sowie für die Bundesländer ausgewiesen. 

Die für die Berechnung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen benötigten Grunddaten wer-

den grundsätzlich durch eine einfache Summierung der Trägerwerte ermittelt.  

Bei den Angaben zu Zu- und Abgängen auf Landes- oder Bundesebene handelt sich daher 

nicht um Landes- und Bundesergebnisse, wie sie im Rahmen der Statistik der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende veröffentlicht werden; vielmehr enthalten die Landes- und Bundes-
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angaben auch Bewegungen, die sich aus dem Wechsel zwischen zwei Trägern innerhalb ei-

nes Landes ergeben. In statistischen Veröffentlichungen zu Zu- und Abgängen von erwerbs-

fähigen Leistungsberechtigten werden dagegen Wechsel zwischen Trägern (Umzüge) auf 

Landesebene nur gezählt, wenn es sich um einen Wechsel zu einem Träger eines anderen 

Landes handelt.  

Fehlen für einzelne Träger die Angaben, werden für das entsprechende Land und für den 

Bund keine Grunddaten ausgewiesen. Eine Hochrechnung fehlender Werte erfolgt nicht. Die 

Kennzahlen und Ergänzungsgrößen werden dennoch auf der Basis aller Träger berechnet, 

für die im betrachteten Zeitraum die Daten für den Zähler und den Nenner vollständig vorlie-

gen (s.a. Abschnitt 6).  

5.4. Vergleichstypen SGB II 2006 

Für Trägervergleiche ist es unabdingbar die regionale Arbeitsmarktverfassung zu berück-

sichtigen. Nach § 2 (3) der Rechtsverordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48a 

SGB II werden diejenigen Jobcenter in Vergleichstypen zusammengefasst, Ădie in Bezug auf 

Rahmenbedingungen, die sich auf ihre Leistungsfähigkeit auswirken, jedoch von ihnen mit-

telfristig nicht beeinflusst werden kºnnen, ªhnlich sindñ. Hierf¿r wird die SGB II-Typisierung 

des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung genutzt. Eine erste Fassung der SGB II-

Typisierung wurde im Jahr 2005 entwickelt, 2006 wurde diese noch einmal grundlegend 

überarbeitet. Seither gab es weitere Neuberechnungen in der Folge von Änderungen bei 

Trägergebieten, die jedoch nicht zu grundlegenden Veränderungen in der Typisierung führ-

ten.  

Die Typen werden in zwei Schritten ermittelt (ausführlicher in: IAB-Forschungsbericht Nr. 

1/2007): 

1. Zunächst werden mit Hilfe einer Regressionsanalyse Faktoren aufgedeckt, welche den 

Arbeitsmarkterfolg von Trägern wesentlich beeinflussen. Der Arbeitsmarkterfolg wird an-

hand einer ĂIntegrationsquoteñ gemessen, welche nicht deckungsgleich mit der Integrati-

onsquote im Rahmen der Kennzahlen nach § 48a SGB II ist, aber ähnlich wie diese In-

tegrationen von SGB II-Kunden in ungeförderte Beschäftigung in Bezug zu allen SGB II-

Kunden eines Trägers erfasst. Sieben signifikante Faktoren wurden auf diese Weise 

identifiziert: Arbeitslosenquote, Bevölkerungsdichte, Ausländeranteil SGB II, Saisondy-

namik, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (BIP), SGB II-Kundenquote und eine sogenannte 

Umgebungsvariable, mit der räumliche Verflechtungen der SGB II-Träger untereinander 

berücksichtigt werden.  
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2. Diese Einflussfaktoren für den Arbeitsmarkterfolg gehen als Variablen in eine Clusterana-

lyse ein.2 Die Clusteranalyse verfolgt das Ziel, die SGBII-Träger in Gruppen zusammen-

zufassen, dabei sollen sich Träger innerhalb einer Gruppe in Bezug auf diese regionalen 

Rahmenbedingungen möglichst ähnlich sein (hohe innere Homogenität) und die Gruppen 

untereinander möglichst unähnlich (hohe äußere Heterogenität). 

Im Ergebnis wurden zwölf Typen von SGB II-Gebieten ermittelt: 

 
Grundtyp I: 

 
Vorwiegend städtisch geprägte SGB II-Träger 

Typ 1 Städte in Westdeutschland mit durchschnittlicher Arbeitsmarktlage, hohem BIP 
pro Kopf und überdurchschnittlich hohem Anteil an Langzeitarbeitslosen 

Typ 2 Städte in Westdeutschland mit überdurchschnittlicher Arbeitsmarktlage und ho-
hem BIP pro Kopf 

Typ 3 Städte in Westdeutschland (Ausnahme Berlin) mit unterdurchschnittlicher Ar-
beitsmarktlage und sehr hohem Anteil an Langzeitarbeitslosen 

Typ 4 Städte vorwiegend in Ostdeutschland mit schlechter Arbeitsmarktlage und sehr 
hohem Anteil an Langzeitarbeitslosen 

Typ 5 Vorwiegend städtisch geprägte Gebiete in Westdeutschland mit durchschnittli-
cher Arbeitsmarktlage und hohem Anteil an Langzeitarbeitslosen 

Grundtyp II: Vorwiegend ländliche SGB II-Träger im Westen (mit Ausnahmen im Typ 7) 

Typ 6 Ländliche Gebiete in Westdeutschland mit durchschnittlichen Rahmenbedin-
gungen 

Typ 7 Vorwiegend ländliche Gebiete in West- und Ostdeutschland mit unterdurch-
schnittlicher Arbeitsmarktlage 

Typ 8 Ländliche Gebiete in Westdeutschland mit guter Arbeitsmarktlage und hoher 
saisonaler Dynamik 

Typ 9 Ländliche Gebiete in Westdeutschland mit sehr guter Arbeitsmarktlage, saiso-
naler Dynamik und sehr niedrigem Anteil an Langzeitarbeitslosen 

Typ 10 Ländliche Gebiete in Westdeutschland mit sehr guter Arbeitsmarktlage und 
niedrigem Anteil an Langzeitarbeitslosen 

 
Grundtyp III: 

 
Ländlich geprägte SGB II-Träger in Ostdeutschland 

Typ 11 Vorwiegend ländliche Gebiete in Ostdeutschland mit schlechter Arbeitsmarktla-
ge und niedrigem BIP pro Kopf 

Typ 12 Vorwiegend ländliche Gebiete in Ostdeutschland mit sehr schlechter Arbeits-
marktlage, sehr niedrigem BIP pro Kopf und hohem Anteil an Langzeitarbeitslo-
sen 

                                                

2
 Für die Verwendung dieser Variablen in der Clusteranalyse werden die Regressionskoeffizienten standardisiert und mit den t-

Werten gewichtet. 
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Eine Zuordnung der Trägergebiete nach dem Gebietsstand ab Januar 2011 zu den Ver-

gleichstypen kann dem Anhang 2 entnommen werden.   

6. Datenqualität 

Die Grunddaten für die Ermittlung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen basieren auf Ge-

schäftsdaten aus den operativen IT-Verfahren der Träger der Grundsicherung. Vollständig-

keit und Genauigkeit der Daten hängen daher zum einen von den Qualitätsstandards der 

fachlichen Aufgabenerledigung der Träger der Grundsicherung ab, zum anderen von der 

Übertragung und Verarbeitung der operativen Daten hin zu statistischen Daten. Bei den mo-

natlichen Aufbereitungsprozessen finden zahlreiche Qualitäts- und Plausibilitätsprüfungen 

statt, um mögliche Probleme aufzudecken und zu kommentieren.  

Typische Ursachen unvollständiger Daten oder von Daten mit eingeschränkter Aussagekraft 

können sein:  

 Untererfassung von Daten am aktuellen Rand durch Verzögerungen bei der Bearbei-

tung von Leistungsanträgen 

 Einschränkungen bei der Auswertbarkeit einzelner statistischer Merkmale nach Ände-

rungen im operativen System, die Anpassungen beim Abgriff der Daten für statistische 

Zwecke erforderlich machen  

 Regional unvollständige Daten aufgrund technisch nicht verwertbarer oder als nicht 

plausibel eingestufter Meldungen kommunaler Träger, die Daten über die Daten-

schnittstelle XSozial-BA-SGB II liefern 

 Probleme bei der Verknüpfung der Daten aus dem IT-System der BA und den über 

den Datenstandard XSozial-BA-SGB II gelieferten Daten der zugelassenen kommuna-

len Träger, was insbesondere zu Einschränkungen bei der Auswertbarkeit von Bewe-

gungen und Dauern führt. 

Dem erstgenannten Punkt der Untererfassung von Daten am aktuellen Rand wird durch 

Wartezeiten begegnet (vgl. Abschnitt 4). Einschränkungen in der Datenqualität aus den an-

deren drei genannten Gründen traten verstärkt in den ersten Jahren nach der Einführung des 

SGB II auf. Seither wurden die Prozesse der Erfassung, Übertragung und Aufbereitung der 

operativen Daten für statistische Zwecke kontinuierlich verbessert und homogenisiert. Inzwi-

schen wurde eine vollständige Integration der statistischen Fallhistorien realisiert, womit ab 

2011 grundsätzlich die Voraussetzung für vergleichbare Dauermessungen und vergleichbare 

Zu- und Abgangsstatistiken geschaffen wird. 

Die Qualität der Datengrundlagen für die Ermittlung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen 

nach § 48a SGB II wird in den Detailbeschreibungen erläutert. Desweiteren ist eine übergrei-
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fende Dokumentation zur Datenqualität der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen in Vorberei-

tung. Für allgemeine Informationen zur Datengenese und Datenqualität der Statistiken der 

Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht die Statistik der Bundesagentur für Arbeit Qualitäts-

berichte (siehe weiterführende Literatur am Endes des Dokuments). 

6.1. Ausfälle und unplausible Daten zugelassener kommunaler Träger 

Bei den Datenlieferungen der zugelassenen kommunalen Träger kommt es vereinzelt zu 

Ausfällen oder zur Lieferung unplausibler Daten. Je nach Konstruktion einer Kennzahl oder 

Ergänzungsgröße hat dies unterschiedliche Konsequenzen, die in den Detailbeschreibungen 

erläutert werden. Allgemein greifen diese Regeln: 

Bei einem kompletten Ausfall der Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten wird auf Daten 

mit einer Wartezeit von zwei Monaten oder gegebenenfalls einem Monat zurückgegriffen. 

Diese Daten werden derselben Plausibilitätsprüfung unterzogen wie die Daten mit einer War-

tezeit von drei Monaten. 

Erscheinen die Daten eines zugelassenen kommunalen Trägers zu Leistungen oder Leis-

tungsberechtigten als nicht plausibel, werden diese nicht veröffentlicht und gehen auch nicht 

in die Ermittlung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen ein. Kennzahlen und Ergänzungs-

größen die auf einzelnen Monatswerten basieren, können demzufolge in diesem Fall nicht 

ausgewiesen werden. Bei Kennzahlen und Ergänzungsgrößen, die längere Zeiträume (z.B. 

Zwölfmonatsdurchschnitte) betrachten, werden hingegen Ausfälle von bis zu zwei Monaten 

toleriert. In diesen Fällen wird die Kennzahl oder Ergänzungsgröße auf der Basis der zehn 

oder elf Monate berechnet, für die im Zähler und Nenner plausible Daten vorliegen.3 Mit die-

sem Vorgehen soll vermieden werden, dass wegen eines einmaligen Ausfalls eine Kennzahl 

für einen langen Zeitraum nicht mehr veröffentlicht werden kann. Bei der Interpretation dieser 

Daten ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Kennzahlen und Ergänzungsgrößen durch den 

Ausfall einzelner Monate verzerrt sein können, insbesondere dann, wenn es sich bei den 

ausgefallenen Monaten um Zeiträume handelt, in denen typischerweise die Ergebnisse von 

anderen Monaten abweichen (z.B. Saisonzeiten). 

Daten der Förderstatistik (Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung) werden 

grundsätzlich auch dann ausgewiesen, wenn sie unplausibel erscheinen; sie werden jedoch 

als Daten mit eingeschränkter Aussagekraft gekennzeichnet. 

                                                

3
 Die Zehn- oder Elfmonatsdurchschnitte selbst werden hingegen nicht unter den Grunddaten ausgewiesen. 
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6.2. Landes- und Bundesebene 

Die Grunddaten auf Landes- und Bundesebene werden nur veröffentlicht, wenn die Daten 

vollständig vorliegen. Die Kennzahlen und Ergänzungsgrößen werden dagegen auch dann 

ermittelt, wenn die Angaben einzelner Träger fehlen. Die Berechnung erfolgt in diesen Fällen 

auf der Basis aller übrigen Träger, für die die Grunddaten sowohl im Zähler als auch im Nen-

ner im betrachteten Zeitraum vollständig vorliegen. Das heißt z.B. für eine Kennzahl, bei der 

ein Zwölfmonatszeitraum betrachtet wird: Fehlt ein Monatswert eines Träger, werden auch 

die vorhandenen Angaben für die übrigen elf Monate dieses Trägers bei der Berechnung der 

Kennzahl für das Land und den Bund nicht berücksichtigt.  

6.3. Kennzeichnung fehlender Werte und von Werten mit eingeschränkter Aussa-

gekraft 

Im Analysewerkzeug, mit dem die Kennzahlen und Ergänzungsgrößen tabellarisch und gra-

fisch dargestellt werden können (siehe Abschnitt 8.1.), werden fehlende Daten und Daten mit 

Einschränkungen in der Aussagekraft folgendermaßen abgebildet:  

x: Ist ein Nachweis nicht mºglich oder sinnvoll, wird dies in der Tabelle durch ein Ăxñ ange-

zeigt, in den Grafiken erfolgt keine Darstellung.  

(): Werte mit eingeschränkter Aussagekraft werden in Klammern gesetzt; Balken und Sym-

bole in den grafischen Darstellungen haben in diesen Fällen eine weiße Füllung. Dies betrifft 

vorrangig:  

 Kennzahlen und Ergänzungsgrößen, die auf der Basis unvollständiger Grunddaten be-

rechnet werden 

 Angaben zu Teilnehmern in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die unplausibel er-

scheinen, aber ausgewiesen werden 

 Kennzahlen und Ergänzungsgrößen, die auf der Basis sehr kleiner Fallzahlen (weniger 

als 20 Fälle im Nenner) berechnet werden 

7. Datenschutz und statistische Geheimhaltung 

Daten zu Personen, die im Rechtskreis SGB II erfasst werden, sind Sozialdaten nach § 35 

SGB I. Auch im Rahmen einer statistischen Aufbereitung bleibt diese Eigenschaft bestehen. 

Die Verarbeitung und Weitergabe unterliegt damit den Bestimmungen des SGB X (§§ 67 ff 

SGB X), insbesondere der Verpflichtung zur Wahrung des Sozialgeheimnisses. 

Die Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende unterliegt den Geheimhaltungsvorschrif-

ten des § 16 BStatG (Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke). Zur Veröffentlichung vor-

gesehene Datenaufbereitungen und Tabellen, die Zellen mit Werten unter drei enthalten, 
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werden anonymisiert. Werden Grunddaten anonymisiert, wird auch die darauf basierende 

Kennzahl oder Ergänzungsgröße nicht berechnet.  

Im Analysewerkzeug werden geheim zu haltende Daten durch ein Ă*ñ ersetzt. In der Daten-

bank erhalten diese Fälle den Wert 999; dies ist bei Aggregationen von Werten in der Da-

tenbank zu beachten. 

8. Datenbereitstellung 

8.1. Analysewerkzeug 

Die Aufbereitung der Daten zur Ermittlung der Kennzahlen und Ergänzungsgrößen erfolgt 

durch die Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Die aufbereiteten Kennzahlen und Ergän-

zungsgrößen sowie die diesen zugrunde liegenden Grunddaten werden dem Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales in einer Access-Datenbank zur Verfügung gestellt. Entspre-

chend der Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48a SGB II erfolgt eine Diffe-

renzierung nach Geschlecht, wo dies sinnvoll möglich ist. Mit einem von der Statistik der BA 

entwickeltem Excel-Werkzeug können die Daten tabellarisch und grafisch dargestellt wer-

den. Die Darstellungsmöglichkeiten werden in der Hilfe des Analysewerkzeuges beschrie-

ben. 

8.2. Terminregel 

Generell erfolgt die Veröffentlichung von Statistiken zur Grundsicherung von Arbeitsuchen-

den mit dreimonatiger Wartezeit am Veröffentlichungstag am Ende des dritten Folgemonats. 

Die Kennzahlen nach § 48a SGB II werden in der Mitte des vierten Folgemonats im Internet 

auf der SGB II-Plattform des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales veröffentlicht. 

Die bereitgestellten Daten sind Daten mit dreimonatiger Wartezeit; unter Berücksichtigung 

der erforderlichen Aufbereitungszeit beziehen sie sich also jeweils auf den bei Veröffentli-

chung vier Monate zurückliegenden Stichtag. 

Beispiel:  16. Mai 2011 

Es liegen aufbereitete Daten mit Datenstand Mitte April vor: 

    April 2011   = ohne Wartezeit (t0) 

März 2011   = 1 Monat Wartezeit (t-1) 

Februar 2011  = 2 Monate Wartezeit (t-2) 

    Januar 2011  = 3 Monate Wartezeit (t-3) = Berichtsmonat  
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9. Veröffentlichung von Statistiken und weiterführende Literatur 

Differenzierte Tabellenberichte, Analyseberichte und Hintergrundinformationen der Statistik 

der BA stehen im Internet unter http://statistik.arbeitsagentur.de zur Verfügung. Da die Trä-

gerbezirke zumeist deckungsgleich mit den Kreisbezirken sind, sind als Begleitmaterial vor 

allem diese auf Kreisebene monatlich erscheinenden Berichte interessant:  

Kreisreport SGB II (Eckdaten der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II, 

endgültige Daten nach einer Wartezeit von 3 Monaten) 

Zeitreihen zu Strukturen der Eckwerte und Geldleistungen nach dem SGB II (Daten 

nach einer Wartezeit von 3 Monaten) 

Report für Kreise und kreisfreie Städte (Eckdaten und Zeitreihen der Arbeitsmarktsta-

tistik, der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II und der Förderstatistik, oh-

ne Wartezeit) 

Seit Januar 2007 veröffentlicht die Statistik der Bundesagentur für Arbeit unter dem Titel 

ĂSGB II-Kennzahlen f¿r interregionale Vergleicheñ ein Set von Daten, um dem Bed¿rfnis ent-

gegenzukommen, interregionale Leistungsvergleiche der beauftragten Organisationseinhei-

ten im Rechtskreis SGB II durchführen zu können. Diese Daten werden ab Mai 2011 (mit der 

ersten Veröffentlichung der Kennzahlen gem. § 48a SGB II) um die Größen, die sich auf 

Leistungsfähigkeit beziehen (Teilbereich E) reduziert und als ĂSGB II-Statistik: Daten für in-

terregionale Analysenñ weiter verºffentlicht: 

http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistische-Analysen/SGB-II-

Kennzahlen/SGBII-Kennzahlen-Nav.html 

Details zu Inhalten, Datengrundlagen, Aufbau und Aussagemöglichkeiten der Grundsiche-

rungs-, Arbeitslosen- und Förderstatistik können den Qualitätsberichten entnommen werden: 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Qualitätsbericht: Statistik der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende nach dem SGB II. Version 3.0, 16.05.2008, Nürnberg. 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Qualitätsbericht: Statistik der Arbeitslosen und 

Arbeitsuchenden. Version 1.0 vom 24.10.2005. Nürnberg. 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Qualitätsbericht: Statistik zu Maßnahmen und 

Teilnehmern an Maßnahmen der Arbeitsförderung. Version 1.0, 18.08.2006, Nürnberg. 

Ergänzende Informationen ergeben sich aus den folgenden Papieren: 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Integrierte Statistik zur Grundsicherung für Ar-

beitsuchende. Nürnberg im April 2011. 

http://statistik.arbeitsagentur.de/
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistische-Analysen/SGB-II-Kennzahlen/SGBII-Kennzahlen-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistische-Analysen/SGB-II-Kennzahlen/SGBII-Kennzahlen-Nav.html
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Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Grundsicherung für Arbeitsuchende: Bedarfe, 

Leistungen und Haushaltsbudget. Nürnberg im Juli 2008. 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Methodenbericht: Aktivierung im Rechtskreis 

SGB II. Nürnberg im April 2008. 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Grundsicherung für Arbeitsuchende: Anrechen-

bare Einkommen und Erwerbstätigkeit. Nürnberg im August 2007. 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Grundsicherung für Arbeitsuchende: Sanktionen 

gegenüber erwerbsfähigen Hilfeberechtigten. Nürnberg im April 2007. 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Grundsicherung für Arbeitsuchende: Wohnsitua-

tion und Wohnkosten. Nürnberg im Oktober 2006. 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Grundsicherung für Arbeitsuchende: Bestand 

und Bewegung von Bedarfsgemeinschaften und Hilfebedürftigen. Nürnberg im Juli 

2006. 

Dokumentationen der Schätzverfahren für Arbeitslose und Leistungsempfänger in der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende sind zu finden unter: 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Kurzinformation: Arbeitslosigkeit in Kreisen zu-

gelassener kommunaler Träger - Schätzmodelle. Nürnberg 17. November 2006. 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Kurzinformation: Daten zur Grundsicherung für 

Arbeitsuchende nach SGB II in Kreisen zugelassener kommunaler Träger - Schätzmo-

delle. Nürnberg 24. Oktober 2006. 

Zur SGB II-Typisierung: 

Rüb, Felix und Werner, Daniel. Typisierung von SGB II-Trägern. IAB-Forschungsbe-

richt 1/2007, Nürnberg 2007:  http://doku.iab.de/forschungsbericht/2007/fb0107.pdf 

Rüb, Felix, Werner, Daniel, Kaufmann, Klara, Wolf, Katja und Blien, Uwe. Regionale 

Typisierung im SGB II-Bereich - Aktualisierung 2006. IAB Nürnberg 1. März 2008: 

http://doku.iab.de/grauepap/2006/Fachliche%20Dokumentation.pdf 

http://doku.iab.de/forschungsbericht/2007/fb0107.pdf
http://doku.iab.de/grauepap/2006/Fachliche%20Dokumentation.pdf
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10. Anhang 

A 1: Übersicht über die Kennzahlen und Ergänzungsgrößen 

Ziel Kennzahl/  
Ergänzungsgröße 

Messziffer Zähler Nenner 

§
 4

 V
e
rr

in
g
e
ru

n
g
 d

e
r 

H
ilf

e
b

e
-

d
ü
rf

ti
g

k
e
it
  

K1 Veränderung der Summe der Leistungen zum Le-
bensunterhalt (ohne Leistungen für Unterkunft und 
Heizung) 

Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Be-
zugsmonat 

Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Be-
zugsmonat des Vorjahres 

K1E1 Veränderung der Summe der Leistungen für Unter-
kunft und Heizung 

Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung 
im Bezugsmonat 

Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung 
im Bezugsmonat des Vorjahres 

K1E2 Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten 

Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im 
Bezugsmonat 

Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten  im 
Bezugsmonat des Vorjahres 

K1E3 Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten 

Zahl der zugegangenen erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten (Durchschnitt der vergangenen 12 Monate) 

Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
(Durchschnittlicher Bestand in den vergangenen 12 
Monaten) 

K1E4 Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten 

Zahl der abgegangenen erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten (Durchschnitt der vergangenen 12 Monate) 

Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
(Durchschnittlicher Bestand im Vormonat und den 
davorliegenden 11 Monaten) 

§
 5

 V
e
rb

e
s
s
e
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n
g

 d
e
r 
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te

g
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o

n
 

in
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e
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s
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g
k
e
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K2 Integrationsquote Summe der Integrationen in den vergangenen zwölf 
Monaten 

Durchschnittlicher Bestand der erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten im Vormonat und den davorliegen-
den 11 Monaten 

K2E1 Quote der Eintritte in geringfügige Beschäftigung Summe der Eintritte in geringfügige Beschäftigung in 
den vergangenen zwölf Monaten 

Durchschnittlicher Bestand der erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten im Vormonat und den davorliegen-
den 11 Monaten 

K2E2 Quote der Eintritte in öffentlich geförderte Beschäfti-
gung 

Summe der Eintritte in öffentlich geförderte Beschäf-
tigung in den vergangenen zwölf Monaten 

Durchschnittlicher Bestand der erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten im Vormonat und den davorliegen-
den 11 Monaten 

K2E3 Nachhaltigkeit der Integrationen Summe der nachhaltigen Integrationen in den ver-
gangenen zwölf Monaten 

Summe der Integrationen im Vorjahresmonat und 
den davorliegenden 11 Monaten 

K2E4 Integrationsquote  
der Alleinerziehenden 

Summe der Integrationen Alleinerziehender in den 
vergangenen zwölf Monaten 

Durchschnittlicher Bestand der alleinerziehenden er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten im Vormonat 
und den davorliegenden 11 Monaten 

§
 6

 V
e
rm

e
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u
n
g
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a
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-
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e
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n
g
s
b
e
z
u
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K3 Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbe-
ziehern 

Zahl der Langzeitleistungsbezieher im Bezugsmonat Zahl der Langzeitleistungsbezieher im Bezugsmonat 
des Vorjahres 

K3E1 Integrationsquote der Langzeitleistungsbezieher Summe der Integrationen von Langzeitleistungsbe-
ziehern in den vergangenen zwölf Monaten 

Durchschnittlicher Bestand der Langzeitleistungsbe-
zieher im Vormonat und den davorliegenden 11 Mo-
naten 

K3E2 Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher Zahl der Langzeitleistungsbezieher in einer Maß-
nahme der aktiven Arbeitsförderung im Bezugsmonat 

Zahl der Langzeitleistungsbezieher im Bezugsmonat 

K3E3 Durchschnittliche Zugangsrate der Langzeitleistungs-
bezieher 

Zahl der zugegangenen Langzeitleistungsbezieher 
(Durchschnitt der vergangenen 12 Monate) 

Zahl der Langzeitleistungsbezieher (Durchschnittli-
cher Bestand in den vergangenen 12 Monaten) 

K3E4 Durchschnittliche Abgangsrate der Langzeitleis-
tungsbezieher 

Zahl der abgegangenen Langzeitleistungsbezieher 
(Durchschnitt der vergangenen 12 Monate) 

Zahl der Langzeitleistungsbezieher (Durchschnittli-
cher Bestand im Vormonat und den davorliegenden 
11 Monaten) 
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A 2.1: Karte der Trägergebiete nach SGB II-Vergleichstypen 

Gebietstand: 1. Januar 2011 

Quelle: Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung 
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A 2.2.: Zuordnung der Trägergebiete zu den SGB II-Vergleichstypen 

Gebietstand: 1. Januar 2011 

 

 

Typ 1  

Städte in Westdeutschland mit durchschnittlicher Ar-
beitsmarktlage, hohem BIP pro Kopf und überdurch-
schnittlich hohem Anteil an Langzeitarbeitslosen 

 

12302 JC Hamburg, Freie und Hansestadt 

32302 JC Bonn, Stadt 

33702 JC Düsseldorf, Stadt 

35702 JC Köln, Stadt 

41920 JC Frankfurt am Main, Stadt 

45102 JC Offenbach am Main, Stadt 

52706 JC Mainz, Stadt 

64402 JC Mannheim, Universitätsstadt 

67702 JC Stuttgart, Landeshauptstadt 

73508 JC Fürth, Stadt 

73514 JC Nürnberg, Stadt 

81104 JC Augsburg, Stadt 

84308 JC München, Landeshauptstadt 

 

 

 

Typ 2  

Städte in Westdeutschland mit überdurchschnittlicher 
Arbeitsmarktlage und hohem BIP pro Kopf 

 

24114 JC Wolfsburg, Stadt 

36702 JC Münster, Stadt 

41510 JC Groß-Gerau 

41512 JC Darmstadt, Wissenschaftsstadt 

45902 JC Wiesbaden, Landeshauptstadt 

51902 JC Koblenz, Stadt 

52302 JC Vorderpfalz-Ludwigshafen 

61706 JC Freiburg im Breisgau, Stadt 

62402 JC Heidelberg, Stadt 

62702 JC Heilbronn, Stadt 

63102 JC Karlsruhe, Stadt 

65402 JC Pforzheim, Stadt 

65702 JC Baden-Baden, Stadt 

68402 JC Ulm, Universitätsstadt 

71102 JC Ansbach, Stadt 

71502 JC Aschaffenburg, Stadt 

71902 JC Bamberg, Stadt 

72302 JC Bayreuth, Stadt 

73504 JC Erlangen, Stadt 

73904 JC Regensburg, Stadt 

74708 JC Schweinfurt, Stadt 

75906 JC Würzburg, Stadt 

82704 JC Ingolstadt, Stadt 

83102 JC Kaufbeuren, Stadt 

83104 JC Kempten (Allgäu), Stadt 

83504 JC Landshut, Stadt 

83904 JC Memmingen, Stadt 

84338 JC München 

84704 JC Passau, Stadt 

85506 JC Rosenheim, Stadt 
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Typ 3  

Städte in Westdeutschland (Ausnahme Berlin) mit un-
terdurchschnittlicher Arbeitsmarktlage und sehr ho-
hem Anteil an Langzeitarbeitslosen 

 

13102 JC Kiel, Landeshauptstadt 

21404 JC Bremen, Stadt 

31502 JC Leverkusen, Stadt 

32102 JC Bochum, Stadt 

32112 JC Herne, Stadt 

33302 JC Dortmund, Stadt 

34102 JC Duisburg, Stadt 

34302 JC Essen, Stadt 

34502 JC Gelsenkirchen, Stadt 

36102 JC Krefeld 

37102 JC Mülheim an der Ruhr, Stadt 

37106 JC Oberhausen, Stadt 

38506 JC Solingen, Stadt 

39102 JC Wuppertal, Stadt 

43502 JC Kassel, documenta-Stadt 

 

Berlin, bestehend aus: 

92202 JC Neukölln 

92204 JC Treptow-Köpenick 

94402 JC Steglitz-Zehlendorf 

94406 JC Tempelhof-Schöneberg 

95502 JC Charlottenburg-Wilmersdorf 

95504 JC Pankow 

95506 JC Reinickendorf 

95508 JC Spandau 

96202 JC Friedrichshain-Kreuzberg 

96204 JC Mitte 

96402 JC Marzahn-Hellersdorf 

96404 JC Lichtenberg 

 

Typ 4  

Städte vorwiegend in Ostdeutschland mit schlechter 
Arbeitsmarktlage und sehr hohem Anteil an Langzeit-
arbeitslosen 

 

03102 JC Neubrandenburg, Stadt 

03202 JC Rostock, Hansestadt 

03302 JC Schwerin, Landeshauptstadt 

03304 JC Wismar, Hansestadt 

03402 JC Stralsund, Hansestadt 

03410 JC Greifswald, Hansestadt 

03502 JC Cottbus, Stadt 

03702 JC Frankfurt (Oder), Stadt 

04402 JC Halle (Saale), Stadt 

04502 JC Magdeburg, Landeshauptstadt 

07302 JC Chemnitz, Stadt 

07402 JC Dresden, Stadt 

07502 JC Leipzig, Stadt 

09302 JC Erfurt, Stadt 

09310 JC Weimar, Stadt 

09402 JC Gera, Stadt 

11902 JC Flensburg, Stadt 

13502 JC Lübeck, Hansestadt 

21706 JC Bremerhaven, Stadt 

28102 JC Wilhelmshaven, Stadt 

55102 JC Pirmasens, Stadt 
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Typ 5  

Vorwiegend städtisch geprägte Gebiete in West-
deutschland mit durchschnittlicher Arbeitsmarktlage 
und hohem Anteil an Langzeitarbeitslosen 

 

03904 JC Potsdam, Stadt 

13902 JC Neumünster, Stadt 

21102 JC Braunschweig, Stadt 

21104 JC Salzgitter, Stadt 

22402 JC Emden, Stadt 

23408 JC Hameln-Pyrmont 

23702 JC Region Hannover 

26104 JC Delmenhorst, Stadt 

26106 JC Oldenburg (Oldenburg), Stadt 

26402 JC Osnabrück, Stadt 

31108 JC Städteregion Aachen 

31704 JC Bielefeld, Stadt 

32502 JC Rhein-Erft-Kreis 

33732 JC Mettmann 

34506 JC Bottrop, Stadt 

34704 JC Hagen, Stadt 

35102 JC Hamm, Stadt 

35104 JC Unna 

36502 JC Mönchengladbach, Stadt 

37502 JC Recklinghausen 

38502 JC Remscheid, Stadt 

42702 JC Gießen 

51506 JC Kaiserslautern, Stadt 

52710 JC Worms, Stadt 

55106 JC Zweibrücken, Stadt 

55502 JC Stadtverband Saarbrücken 

56306 JC Trier, Stadt 

72702 JC Coburg, Stadt 

73102 JC Hof, Stadt 

 

 

 

Typ 6  

Ländliche Gebiete in Westdeutschland mit durch-
schnittlichen Rahmenbedingungen 

 

11102 JC Stormarn 

11116 JC Herzogtum Lauenburg 

11502 JC Pinneberg 

11512 JC Steinburg 

13106 JC Plön 

13904 JC Segeberg 

13912 JC Rendsburg-Eckernförde 

21106 JC Wolfenbüttel 

21110 JC Peine 

22102 JC Celle 

23102 JC Göttingen 

23410 JC Schaumburg 

24112 JC Gifhorn 

24402 JC Hildesheim 

25102 JC Lüneburg 

25104 JC Harburg 

25404 JC Nienburg (Weser) 

26110 JC Wesermarsch 

26702 JC Stade 

31106 JC Heinsberg 

31302 JC Warendorf 

31504 JC Oberbergischer Kreis 

31506 JC Rheinisch-Bergischer Kreis 

32304 JC Rhein-Sieg-Kreis 

32504 JC Euskirchen 

33104 JC Lippe 

34702 JC Ennepe-Ruhr-Kreis 

35302 JC Herford 

35318 JC Minden-Lübbecke 

35502 JC Märkischer Kreis 

36108 JC Viersen 

36302 JC Hochsauerlandkreis 

37302 JC Paderborn 

37338 JC Höxter 

38102 JC Siegen-Wittgenstein 

38302 JC Soest 

38702 JC Wesel 

43504 JC Kassel 

43902 JC Waldeck-Frankenberg 

44704 JC Arbeitsförderung Schwalm-Eder 

45502 JC Lahn-Dill-Kreis 

51102 JC Bad Kreuznach 

51106 JC Birkenfeld 

52308 JC Deutsche Weinstraße 

52704 JC Alzey-Worms 

53102 JC Ahrweiler 

53104 JC Mayen-Koblenz 

53902 JC Neunkirchen 

53912 JC Saarpfalz-Kreis 

54702 JC Altenkirchen (Westerwald) 

54708 JC Neuwied 

55902 JC Merzig-Wadern 

55906 JC Saarlouis 

72704 JC Coburg 

73106 JC Hof 

73110 JC Wunsiedel im Fichtelgebirge 
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Typ 7  

Vorwiegend ländliche Gebiete in West- und Ost-
deutschland mit unterdurchschnittlicher Arbeitsmarkt-
lage 

 

03308 JC Ludwigslust 

03908 JC Teltow-Fläming 

03914 JC Potsdam-Mittelmark 

03922 JC Dahme-Spreewald 

04514 JC Börde 

09414 JC Saale-Orla-Kreis 

09502 JC Gotha 

09504 JC Eisenach, Stadt 

09602 JC Jena, Stadt 

09606 JC Saale-Holzland-Kreis 

09704 JC Eichsfeld 

09802 JC Suhl, Stadt 

09804 JC Hildburghausen 

09806 JC Sonneberg 

09810 JC Wartburgkreis 

09814 JC Schmalkalden-Meiningen 

12702 JC Dithmarschen 

13506 JC Ostholstein 

22404 JC Aurich 

22406 JC Norden 

22408 JC Wittmund 

22702 JC Goslar 

22704 JC Osterode am Harz 

23106 JC Northeim 

23406 JC Holzminden 

24110 JC Helmstedt 

24704 JC Leer 

26704 JC Cuxhaven 

27104 JC Uelzen 

28106 JC Friesland 

41104 JC Werra-Meißner-Kreis 

 

 

 

Typ 8  

Ländliche Gebiete in Westdeutschland mit guter Ar-
beitsmarktlage und hoher saisonaler Dynamik 

 

11904 JC Schleswig-Flensburg 

11916 JC Nordfriesland 

21416 JC Osterholz 

22116 JC Soltau-Fallingbostel 

24702 JC Emsland 

25704 JC Grafschaft Bentheim 

26112 JC Ammerland 

26118 JC Oldenburg 

26706 JC Rotenburg (Wümme) 

27404 JC Cloppenburg 

27708 JC Diepholz 

32704 JC Coesfeld 

33502 JC Düren 

38704 JC Kleve 

41102 JC Hersfeld-Rotenburg 

42704 JC Vogelsbergkreis 

51110 JC Rhein-Hunsrück-Kreis 

51502 JC Donnersbergkreis 

51510 JC Kaiserslautern 

51514 JC Kusel 

51904 JC Cochem-Zell 

53502 JC Rhein-Lahn-Kreis 

53504 JC Westerwaldkreis 

53908 JC St. Wendel 

55108 JC Südwestpfalz 

56302 JC Bernkastel-Wittlich 

56310 JC Vulkaneifel 

71904 JC Bamberg 

72304 JC Bayreuth 

72306 JC Kulmbach 

72706 JC Kronach 

72708 JC Lichtenfels 

74302 JC Amberg-Sulzbach 

74306 JC Cham 

74308 JC Schwandorf 

74702 JC Bad Kissingen 

74704 JC Haßberge 

74706 JC Rhön-Grabfeld 

75102 JC Neustadt-Weiden 

75104 JC Tirschenreuth 

81502 JC Deggendorf 

81504 JC Regen 

81512 JC Straubing-Bogen 

84702 JC Freyung-Grafenau 

84706 JC Passau 

85102 JC Altötting 
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Typ 9  

Ländliche Gebiete in Westdeutschland mit sehr guter 
Arbeitsmarktlage, saisonaler Dynamik und sehr nied-
rigem Anteil an Langzeitarbeitslosen 

 

26410 JC Osnabrück 

27402 JC Vechta 

27706 JC Verden 

32702 JC Borken 

37710 JC Steinfurt 

38104 JC Olpe 

42302 JC Fulda 

44702 JC Marburg-Biedenkopf 

54308 JC Landau-Südliche Weinstraße 

56304 JC Bitburg-Prüm 

56308 JC Trier-Saarburg 

65106 JC Ortenaukreis 

66110 JC Biberach 

67404 JC Schwäbisch Hall 

68102 JC Main-Tauber-Kreis 

71104 JC Ansbach 

71106 JC Neustadt a. d.Aisch-Bad Windsheim 

71906 JC Forchheim 

73506 JC Erlangen-Höchstadt 

73510 JC Fürth, Land 

73522 JC Nürnberger Land 

73902 JC Neumarkt idOPf 

73906 JC Regensburg 

73908 JC Kelheim 

74710 JC Schweinfurt 

75502 JC Weißenburg-Gunzenhausen 

75504 JC Roth 

75902 JC Kitzingen 

75908 JC Würzburg 

75910 JC Main-Spessart 

81102 JC Aichach-Friedberg 

81110 JC Augsburg 

81904 JC Dillingen a.d. Donau 

81906 JC Donau-Ries 

82302 JC Erding 

82702 JC Eichstätt 

82706 JC Neuburg-Schrobenhausen 

82708 JC Pfaffenhofen a.d. Ilm 

83106 JC Lindau (Bodensee) 

83108 JC Oberallgäu 

83110 JC Ostallgäu 

83502 JC Dingolfing-Landau 

83506 JC Landshut 

83908 JC Unterallgäu 

84304 JC Ebersberg 

85104 JC Mühldorf am Inn 

85106 JC Rottal-Inn 

85502 JC Bad Tölz-Wolfratshausen 

85504 JC Miesbach 

85508 JC Rosenheim 

85902 JC Berchtesgadener Land 

85904 JC Traunstein 

86302 JC Garmisch-Partenkirchen 

86304 JC Landsberg am Lech 

86306 JC Weilheim-Schongau 

Typ 10  

Ländliche Gebiete in Westdeutschland mit sehr guter 
Arbeitsmarktlage und niedrigem Anteil an Langzeitar-
beitslosen 

 

31722 JC Gütersloh 

36504 JC Rhein-Kreis Neuss 

41502 JC Bergstraße 

41506 JC Darmstadt-Dieburg 

41508 JC Odenwaldkreis 

41904 JC Hochtaunuskreis 

41906 JC Main-Taunus-Kreis 

41910 JC Offenbach 

42708 JC Wetteraukreis 

43102 JC Main-Kinzig-Kreis 

44302 JC Limburg-Weilburg 

45904 JC Rheingau-Taunus-Kreis 

52708 JC Mainz-Bingen 

54302 JC Germersheim 

61102 JC Ostalbkreis 

61108 JC Heidenheim 

61402 JC Zollernalbkreis 

61406 JC Sigmaringen 

61702 JC Breisgau-Hochschwarzwald 

61704 JC Emmendingen 

62102 JC Esslingen 

62106 JC Göppingen 

62404 JC Rhein-Neckar-Kreis 

62704 JC Heilbronn 

63108 JC Karlsruhe 

63402 JC Konstanz 

63702 JC Lörrach 

63704 JC Waldshut 

64102 JC Ludwigsburg 

64702 JC Calw 

64708 JC Freudenstadt 

65404 JC Enzkreis 

65704 JC Rastatt 

66102 JC Ravensburg 

66112 JC Bodenseekreis 

66402 JC Reutlingen 

66404 JC Tübingen 

66702 JC Rottweil 

66704 JC Tuttlingen 

67102 JC Rems-Murr-Kreis 

67402 JC Hohenlohekreis 

67704 JC Böblingen 

68104 JC Neckar-Odenwald-Kreis 

68404 JC Alb-Donau-Kreis 

68702 JC Schwarzwald-Baar-Kreis 

71504 JC Aschaffenburg 

71506 JC Miltenberg 

73524 JC Schwabach, Stadt 

82304 JC Freising 

83902 JC Günzburg 

83906 JC Neu-Ulm 

84302 JC Dachau 

84306 JC Fürstenfeldbruck 

84340 JC Starnberg 
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Typ 11  

Vorwiegend ländliche Gebiete in Ostdeutschland mit 
schlechter Arbeitsmarktlage und niedrigem BIP pro 
Kopf 

 

03122 JC Müritz 

03204 JC Bad Doberan 

03314 JC Nordwestmecklenburg 

03324 JC Parchim 

03406 JC Rügen 

03538 JC Spree-Neiße 

03602 JC Barnim 

03706 JC Oder-Spree 

03708 JC Märkisch-Oderland 

03802 JC Ostprignitz-Ruppin 

03806 JC Oberhavel 

03826 JC Havelland 

03902 JC Brandenburg an der Havel, Stadt 

04202 JC Dessau-Roßlau 

04208 JC Anhalt-Bitterfeld 

04306 JC Harz 

04506 JC Jerichower Land 

04602 JC Saalekreis 

04804 JC Altmarkkreis Salzwedel 

04902 JC Wittenberg 

07002 JC Altenburger Land 

07102 JC Annaberg 

07104 JC Aue-Schwarzenberg 

07106 JC Mittlerer Erzgebirgskreis 

07108 JC Landkreis Stollberg 

07202 JC Bautzen 

07304 JC Freiberg 

07306 JC Mittweida 

07506 JC Leipziger Land 

07602 JC Nordsachsen 

07608 JC Döbeln 

07610 JC Muldentalkreis 

07702 JC Sächsische Schweiz- Osterzgebirge 

07804 JC Vogtlandkreis 

07904 JC Meißen 

09202 JC Zwickau 

09304 JC Ilm-Kreis 

09308 JC Sömmerda 

09312 JC Weimarer Land 

09408 JC Greiz 

09506 JC Unstrut-Hainich-Kreis 

09614 JC Saalfeld-Rudolstadt 

09702 JC Nordhausen 

27102 JC Lüchow-Dannenberg 

 

Typ 12  

Vorwiegend ländliche Gebiete in Ostdeutschland mit 
sehr schlechter Arbeitsmarktlage, sehr niedrigem BIP 
pro Kopf und hohem Anteil an Langzeitarbeitslosen 

 

03104 JC Demmin 

03110 JC Mecklenburg-Strelitz 

03116 JC Uecker-Randow 

03208 JC Güstrow 

03408 JC Nordvorpommern 

03414 JC Ostvorpommern 

03504 JC Elbe-Elster 

03506 JC Oberspreewald-Lausitz 

03604 JC Uckermark 

03804 JC Prignitz 

04206 JC Salzlandkreis 

04606 JC Burgenlandkreis 

04704 JC Mansfeld-Südharz 

04802 JC Stendal 

07204 JC Görlitz 

07208 JC Löbau-Zittau 

09708 JC Kyffhäuserkreis 
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A 3.1: Kreise und kreisfreie Städte mit zuständigen Trägern der Grundsicherung 

Gebietsstand: 1. Januar 2011 

Kreise und kreisfreie Städte Träger der Grundsicherung 

Schlüssel Bezeichnung Schlüssel Bezeichnung 

  

01 Schleswig-Holstein   

01001 Flensburg, Stadt 11902 JC Flensburg, Stadt 

01002 Kiel, Landeshauptstadt 13102 JC Kiel, Landeshauptstadt 

01003 Lübeck, Hansestadt 13502 JC Lübeck, Hansestadt 

01004 Neumünster, Stadt 13902 JC Neumünster, Stadt 

01051 Dithmarschen 12702 JC Dithmarschen 

01053 Herzogtum Lauenburg 11116 JC Herzogtum Lauenburg 

  13502 JC Lübeck, Hansestadt 

01054 Nordfriesland 11916 JC Nordfriesland 

01055 Ostholstein 13506 JC Ostholstein 

01056 Pinneberg 11502 JC Pinneberg 

01057 Plön 13106 JC Plön 

01058 Rendsburg-Eckernförde 13912 JC Rendsburg-Eckernförde 

01059 Schleswig-Flensburg 11904 JC Schleswig-Flensburg 

01060 Segeberg 13904 JC Segeberg 

01061 Steinburg 11512 JC Steinburg 

01062 Stormarn 11102 JC Stormarn 

  

02 Hamburg   

02000 Hamburg, Freie und Hansestadt 12302 JC Hamburg, Freie und Hansestadt 

  

03 Niedersachsen   

03101 Braunschweig, Stadt 21102 JC Braunschweig, Stadt 

03102 Salzgitter, Stadt 21104 JC Salzgitter, Stadt 

03103 Wolfsburg, Stadt 24114 JC Wolfsburg, Stadt 

03151 Gifhorn 24112 JC Gifhorn 

03152 Göttingen 23102 JC Göttingen 

03153 Goslar 22702 JC Goslar 

03154 Helmstedt 24110 JC Helmstedt 

03155 Northeim 23106 JC Northeim 

03156 Osterode am Harz 22704 JC Osterode am Harz 

03157 Peine 21110 JC Peine 

03158 Wolfenbüttel 21106 JC Wolfenbüttel 

03241 Region Hannover 23702 JC Region Hannover 

03251 Diepholz 27708 JC Diepholz 

03252 Hameln-Pyrmont 23408 JC Hameln-Pyrmont 

03254 Hildesheim 24402 JC Hildesheim 

03255 Holzminden 23406 JC Holzminden 

  23408 JC Hameln-Pyrmont 

  24402 JC Hildesheim 

03256 Nienburg (Weser) 25404 JC Nienburg (Weser) 

03257 Schaumburg 23410 JC Schaumburg 

03351 Celle 22102 JC Celle 

03352 Cuxhaven 26704 JC Cuxhaven 

03353 Harburg 25104 JC Harburg 

03354 Lüchow-Dannenberg 27102 JC Lüchow-Dannenberg 

03355 Lüneburg 25102 JC Lüneburg 

03356 Osterholz 21416 JC Osterholz 

03357 Rotenburg (Wümme) 26706 JC Rotenburg (Wümme) 

03358 Soltau-Fallingbostel 22116 JC Soltau-Fallingbostel 

03359 Stade 26702 JC Stade 

03360 Uelzen 27104 JC Uelzen 

03361 Verden 27706 JC Verden 

03401 Delmenhorst, Stadt 26104 JC Delmenhorst, Stadt 
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Kreise und kreisfreie Städte Träger der Grundsicherung 

Schlüssel Bezeichnung Schlüssel Bezeichnung 

 

noch 03 Niedersachsen   

03402 Emden, Stadt 22402 JC Emden, Stadt 

03403 Oldenburg (Oldenburg), Stadt 26106 JC Oldenburg (Oldenburg), Stadt 

03404 Osnabrück, Stadt 26402 JC Osnabrück, Stadt 

03405 Wilhelmshaven, Stadt 28102 JC Wilhelmshaven, Stadt 

03451 Ammerland 26112 JC Ammerland 

03452 Aurich 22404 JC Aurich 

  22406 JC Norden 

03453 Cloppenburg 27404 JC Cloppenburg 

03454 Emsland 24702 JC Emsland 

03455 Friesland 28106 JC Friesland 

03456 Grafschaft Bentheim 25704 JC Grafschaft Bentheim 

03457 Leer 24704 JC Leer 

03458 Oldenburg 26118 JC Oldenburg 

03459 Osnabrück 26410 JC Osnabrück 

03460 Vechta 27402 JC Vechta 

03461 Wesermarsch 26110 JC Wesermarsch 

03462 Wittmund 22408 JC Wittmund 

 

 04 Bremen   

04011 Bremen, Stadt 21404 JC Bremen, Stadt 

04012 Bremerhaven, Stadt 21706 JC Bremerhaven, Stadt 

 

 05 Nordrhein-Westfalen   

05111 Düsseldorf, Stadt 33702 JC Düsseldorf, Stadt 

05112 Duisburg, Stadt 34102 JC Duisburg, Stadt 

05113 Essen, Stadt 34302 JC Essen, Stadt 

05114 Krefeld, Stadt 36102 JC Krefeld 

05116 Mönchengladbach, Stadt 36502 JC Mönchengladbach, Stadt 

05117 Mülheim an der Ruhr, Stadt 37102 JC Mülheim an der Ruhr, Stadt 

05119 Oberhausen, Stadt 37106 JC Oberhausen, Stadt 

05120 Remscheid, Stadt 38502 JC Remscheid, Stadt 

05122 Solingen, Stadt 38506 JC Solingen, Stadt 

05124 Wuppertal, Stadt 39102 JC Wuppertal, Stadt 

05154 Kleve 38704 JC Kleve 

05158 Mettmann 33732 JC Mettmann 

05162 Rhein-Kreis Neuss 36504 JC Rhein-Kreis Neuss 

05166 Viersen 36108 JC Viersen 

05170 Wesel 38702 JC Wesel 

05314 Bonn, Stadt 32302 JC Bonn, Stadt 

05315 Köln, Stadt 35702 JC Köln, Stadt 

05316 Leverkusen, Stadt 31502 JC Leverkusen, Stadt 

05334 Städteregion Aachen 31108 JC Städteregion Aachen 

05358 Düren 33502 JC Düren 

05362 Rhein-Erft-Kreis 32502 JC Rhein-Erft-Kreis 

05366 Euskirchen 32504 JC Euskirchen 

05370 Heinsberg 31106 JC Heinsberg 

05374 Oberbergischer Kreis 31504 JC Oberbergischer Kreis 

05378 Rheinisch-Bergischer Kreis 31506 JC Rheinisch-Bergischer Kreis 

05382 Rhein-Sieg-Kreis 32304 JC Rhein-Sieg-Kreis 

05512 Bottrop, Stadt 34506 JC Bottrop, Stadt 

05513 Gelsenkirchen, Stadt 34502 JC Gelsenkirchen, Stadt 

05515 Münster, Stadt 36702 JC Münster, Stadt 

05554 Borken 32702 JC Borken 

05558 Coesfeld 32704 JC Coesfeld 

05562 Recklinghausen 37502 JC Recklinghausen 

05566 Steinfurt 37710 JC Steinfurt 

05570 Warendorf 31302 JC Warendorf 


















